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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1975

Norm

EO §381 B

Rechtssatz

Durch die EV soll weder die Erfüllung eines Vertrages erzwungen noch etwaige Vertragsverletzungen verhindert,

sondern die Durchsetzung des Herausgabeanspruches gesichert werden (MietSlg 18755). Hiefür genügt nicht eine

durch den Normalgebrauch der Sache herbeigeführte Zustandsveränderung.
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